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 Allgemeines 
  
  
 § 1 
  
Einleitung Die Aula und Bogenhalle sind Teil des Klosterschulhauses Muri. Soweit diese 

Räumlichkeiten nicht durch die Schule beansprucht werden und den Schul-
betrieb nicht stören, können sie an Dritte vermietet werden. 

  
  
 § 2 
  
Zweck Diese Bestimmungen regeln die Nutzung der Aula und der Bogenhalle im 

Kloster Muri. Sie ergänzen die Bestimmungen des Benützungsreglements für 
öffentliche Bauten und Anlagen der Gemeinde Muri 

  
  
 Nutzungsarten 
  
  
 § 3 
  
Grundsatz Die Die Aula dient primär als Probelokal für ortsansässige Vereine. Sie kann 

ausnahmsweise für kulturelle Anlässe bis maximal 100 Personen vermietet 
werden. Zu solchen Veranstaltungen zählen insbesondere: 
- Vereinsanlässe 
- Ausstellungen 
- Konzerte 

  
 Die Bogenhalle dient primär für Hochzeitsapéros sowie als Veranstaltungslo-

kal für kulturelle Anlässe. Zu solchen Anlässen zählen insbesondere: 
- Vereinsanlässe 
- Ausstellungen 
- Märkte 

  
  
Inkraftsetzung Dieses Reglement tritt am 1. September 2016 in Kraft 
  
 Muri, 08. August 2016 
  
  
 Namens des Gemeinderates 
  
 Hans-Peter Budmiger Erich Probst 
 Der Gemeindeammann Der Gemeindeschreiber 
  

 




